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Berufsbildung gemäß TV Lohn/Berlin und TV Gehalt/Ber lin mit Wirkung vom 
01.05.2011 und ab 01.06.2012  
  
Den Ausbildungsbetrieben im Baugewerbe werden die Ausbildungskosten für gewerbliche bzw. 
kaufmännisch/technische Auszubildende teilweise von der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
gemäß nachfolgender Aufstellung erstattet.  
  
Erstattungen für gewährte Ausbildungsvergütung sowie Wegekosten (Fahrt-/Verpflegungskosten) 
für   
gewerblich Auszubildende  
Berlin:  
 
 

Jahr  Monat  Ausbildungsvergütung  Wegekosten  

01. - 10. Monat  Erstattung  Erstattung  1. AJ  

11. - 12. Monat  Keine Erstattung  Keine Erstattung  

01. - 06. Monat  Erstattung  Erstattung  2. AJ  

07. - 12. Monat  Keine Erstattung  Keine Erstattung  

1. Monat  Erstattung , bitte Ausbildungsende melden!!  
(Sonst keine Erstattung)  

 1 Monat  1 Monat  

3. AJ/  
letztes Lehrjahr  

02.-12. Monate  Keine Erstattung  Keine Erstattung  

 
Die Erstattung der Ausbildungsvergütung und der Wegekosten erfolgt durch die Sozialkasse in der 
Höhe der tatsächlich ausgezahlten Beträge, maximal bis zu den in verschiedenen Tarifverträgen 
vereinbarten erstattungsfähigen Ausbildungskosten. Die tariflich vereinbarten Ausbildungs- und 
Wegekosten entnehmen Sie den folgenden Tabellen.  
  
 
  
Ausbildungsvergütungen (tariflich) in EURO für   
gewerblich Auszubildende  
Berlin:  
 

Zeitraum  1. Aus-  
bildungs-  

jahr  

2. Aus-  
bildungs-  

jahr  

3. Aus-  
bildungs-  

jahr  

4. Aus-  
bildungs-  

jahr  

Wegegeld  
/Tag  

01.06.09 - 
31.03.10 

559,00 817,00 1.031,00  5,40 

01.04.10 - 
30.04.11 

572,00 836,00 1.055,00  5,40 

01.05.11 - 
31.05.12 

589,00 861,00 1.087,00  5,40 

01.06.12 - 604,00 883,00 1.115,00  5,40 
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 Erstattungsanspruch für gewährte Ausbildungsvergütung sowie Wegekosten für   
kfm./techn. Auszubildende  
Berlin:  
 
 

Jahr Monat  Ausbildungsvergütung  Wegekosten  

01. - 10. Monat  Erstattung  Erstattung  1. AJ 

11. - 12. Monat  Keine Erstattung  Keine Erstattung  

01. - 04. Monat  Erstattung  Erstattung  2. AJ 

05. - 12. Monat  Keine Erstattung  Keine Erstattung  

3. AJ/ 
letztes Lehrjahr 

01. – 12. Monat Keine Erstattung  

  
 
 
 
Ausbildungsvergütungen in EURO für   
kfm. und techn. Auszubildende  
Berlin:  
 

Zeitraum  1. Aus-  
bildungs-  

jahr  

2. Aus-  
bildungs-  

jahr  

3. Aus-  
bildungs-  

jahr  

4. Aus-  
bildungs-  

jahr  

Wegegeld  
/Tag  

01.06.09 - 
31.03.10 

553,00 726,00   5,40 

01.04.10 - 
30.04.11 

566,00 743,00   5,40 

01.05.11 - 
31.05.12 

583,00 765,00   5,40 

01.06.12 - 598,00 785,00   5,40 

 
  


